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Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung  
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -)  
 
Landesrecht Thüringen 
 
 
 
In der Fassung der Bakanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) Zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531) (1) 
 
 
 
gilt seit: 29.03.2013: Artikel 2 Änderung der Thüringer Kommunalordnung 
In § 33 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetztes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. S. 531) geändert 
worden ist, werden die Worte „10.000 Einwohnern eine Gleichstellungsbeauftragte“ durch die Worte 
„20.000 Einwohnern eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Stellvertreterin“ ersetzt. 
 
 
 
Erster Teil: Gemeindeordnung 
Erster Abschnitt: Allgemeine Grundlagen 
Erster Unterabschnitt Gemeindeorgane und Gemeindebedienstete 
§ 33 ThürKO – Gemeindebedienstete  
 
(1) Die Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft angehören, müssen das fachlich geeignete 
Verwaltungspersonal anstellen, das erforderlich ist, um den ordnungsgemäßen Gang der Geschäfte zu 
gewährleisten. Zur Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Mann und Frau sind in 
den Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern eine Gleichstellungsbeauftragte und eine 
Stellvertreterin zu bestellen. 
 
(2) Unbeschadet der Verpflichtung nach Absatz 1 müssen als geschäftsleitende Bedienstete haben:  
 

1. kreisfreie Städte und Große kreisangehörige Städte mindestens einen hauptamtlichen 
Gemeindebeamten mit der Befähigung für die Laufbahn des höheren nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes oder zum Richteramt, wenn nicht der Oberbürgermeister diese Befähigung 
besitzt,  

2. jede Gemeinde mindestens einen hauptamtlichen Gemeindebeamten mit der Befähigung für die 
Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes, wenn nicht der Bürgermeister 
mindestens diese Befähigung besitzt und hauptamtlich tätig ist oder die Gemeinde einer 
Verwaltungsgemeinschaft angehört.  

 
(3) Die Eingruppierung der Angestellten und Einreihung der Arbeiter und deren Vergütung und 
Entlohnung sowie alle sonstigen Leistungen sind nur im Rahmen der zwischen Arbeitgebervereinigungen 
und Gewerkschaften getroffenen tarifvertraglichen Regelungen zulässig; besondere Rechtsvorschriften 
bleiben unberührt. Ist die Gemeinde nicht tarifgebunden, so dürfen die Eingruppierung und Vergütung 
sowie alle sonstigen Leistungen höchstens denjenigen der vergleichbaren Angestellten und Arbeiter der 
tarifgebundenen Gemeinden entsprechen. Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium kann in 
besonders begründeten Fällen Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 genehmigen.  
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Zweiter Teil: Landkreisordnung 
Zweiter Abschnitt: Verfassung und Verwaltung 
Erster Unterabschnitt: Kreisorgane 
§ 111 ThürKO – Kreisbehörde und untere staatliche Verwaltungsbehörde  
 
(1) Das Landratsamt ist Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und 
übertragenen Wirkungskreis (Kreisbehörde). Der Landkreis muss hierzu das fachlich geeignete Personal 
anstellen, das erforderlich ist, um den geordneten Gang der Geschäfte zu gewährleisten; er muss 
mindestens einen hauptamtlichen Beamten mit der Befähigung zum höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienst oder zum Richteramt anstellen, wenn nicht der Landrat diese Befähigung besitzt. § 33 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 gilt entsprechend. Für die ordnungsgemäße und rechtmäßige 
Aufgabenerfüllung haftet der Landkreis.  
 
(2) Aufgabe des Landratsamts als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Landkreisgebiet ( § 91 Satz 2 
) ist die staatliche Aufsicht über die kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und 
Zweckverbände.  
 
(3) Alle anderen Aufgaben, die nicht eigene Aufgaben des Landkreises im Sinne des § 87 sind, werden 
durch ihn als Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erfüllt.  
 
(4) Das Land weist jedem Landratsamt zur Wahrnehmung der Aufgabe der Rechtsaufsicht über die 
kreisangehörigen Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände einen direkt dem 
Landrat unterstellten leitenden staatlichen Beamten mit der Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst 
oder zum Richteramt zu; das übrige Personal und die erforderlichen Einrichtungen stellt der Landkreis. 
Die Zuweisung erfolgt im Benehmen mit dem Landrat. Der Landrat ist Vorgesetzter und 
Dienstvorgesetzter der Landesbediensteten. Bei der Ausübung der Aufgaben der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörde trägt das Land das Haftungsrisiko. In Verwaltungsstreitverfahren, in denen das 
Landratsamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde handelt, trägt das Land im Falle des Unterliegens 
die Prozesskosten.  
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